
Restaurant • Café • Biergarten
BAR • Geniesser-Lounge

Catering- und Partyservice

Speisenauswahl
Wir bemühen uns, die angebotenen Speisen und Büffets wie aufgelistet 
bzw. von Ihnen gewünscht zuzubereiten, behalten uns jedoch kleine 
Änderungen vor. Abweichungen berechtigen den Auftraggeber nicht zu 
Preiskürzungen.

Mängel/Umtausch
Offensichtliche Mängel können nur berücksichtig werden, wenn die 
Beanstandung unverzüglich nach Erhalt der Ware erfolgt. 
Der Umtausch falsch bestellter Ware ist bei Lebens- und Genussmitteln 
nicht möglich.
Verdeckte Mängel an gelieferten Waren (verderbliche Lebensmittel) 
müssen der  Gebrüder Zauner Gastronomie GmbH unverzüglich, spä-
testens jedoch innerhalb von 24 Stunden nach Entdeckung mitgeteilt 
werden. Für unsachgemäße Lagerung durch den Kunden übernimmt 
die Seegaststätten GmbH keine Haftung.

Preise
Preisangebote erstellen wir nach Ihren persönlichen Wünschen.
Bei einer Überschreitung des Zeitraumes von 60 Tagen zwischen 
Auftragsannahme und Veranstaltungsbeginn behält sich die Gebrüder 
Zauner Gastronomie GmbH das Recht vor, eine Preisänderung vorzu-
nehmen.

Umfang/Teilnehmerzahl
Der Auftraggeber verpflichtet sich, der Gebrüder Zauner Gastronomie 
GmbH die genaue Anzahl der Teilnehmer und die definierte Speisen- 
und Getränkeauswahl bis spätestens 14 Werktage vor der Veranstal-
tung verbindlich mitzuteilen.
Diese Angaben gelten als garantierter Vertragsinhalt und werden bei 
der Endabrechnung entsprechend berücksichtigt.
Bei Veranstaltungen in dem Restaurant Seehaus Schreyegg gelten 
zusätzlich vereinbarte Bestimmungen und Einzelheiten des vertraglich 
festgesetzten und rechtskräftig unterschriebenen Veranstaltungsab-
laufs.

Anlieferung/Abholung von Leergut
Sollte auf Grund von Streik, Aussperrung, widriger Witterungsverhält-
nisse, höherer Gewalt oder ungünstiger Verkehrssituation keine oder 
eine verspätete Lieferung erfolgen, bedeutet diese nicht automatisch 
eine Vertragaufhebung.
Keinesfalls ist der Auftraggeber berechtigt, Kürzungen des vereinbarten 
Kaufpreises vorzunehmen bzw. die Zahlung zu verweigern.
Die Anlieferung erfolgt ab einem Nettowert von Euro 1600 bis 50 Kilo-
meter einfache Entfernung frei Haus. 
Für weitere Entfernungen wird eine gesonderte Pauschale berechnet.
Die gewählten Speisen bzw. Getränke werden in dem von Ihnen 
vorgesehenen und vorbereiteten/dekorierten Bereich arrangiert. Gerne 
übernehmen wir auch den Aufbau des Büffetbereichs, Dekoration usw.
Die anfallenden Stunden sowie das benötigte Material werden jedoch 
separat berechnet.
Die Rückführung des Leergutes erfolgt nach Rücksprache.

Zahlung & Reservierungsbestätigung
Bei Unterzeichnung der Reservierungsvereinbarung/des Veranstal-
tungsvertrages ist eine sofortige Anzahlung in Höhe von 15% der vor-
geschriebenen Raummiete/des Mindestverzehres fällig. Die Bezahlung 
kann in bar, mit EC-Karte oder Kreditkarte (Master, Visa) erfolgen. Bei 
Erfüllung des Vertrages wird die Anzahlung mit dem erbrachten Um-
satz verrechnet. Bei einer Stornierung des Vertrages wird die Anzahlung 
als Aufwandsentschädigung einbehalten. 
Der vereinbarte Mindestumsatz muss bis zwei Wochen vor dem 
Veranstaltungstermin auf das Konto der Gebrüder Zauner Gastronomie 
GmbH überwiesen werden.
Im Anschluss an die Feierlichkeit ist der endgültige Betrag in bar, mit 
EC-Karte oder Kreditkarte (Master, Visa) zu begleichen.
Ausnahme: Die Rechnungslegung erfolgt nach der Veranstaltung an die 
angegebene Anschrift, sofern dies vorher schriftlich vereinbart wurde. 
Der berechnete Betrag  wird 7 Tage nach Rechnungsdatum ohne 
Abzüge zur Zahlung fällig. Bei allen Aufträgen behält sich die Gebrüder 
Zauner Gastronomie GmbH das Eigentumsrecht an gelieferten Waren 
bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.

Verlust oder Beschädigung von 
(Miet-) Gegenständen
Für angemietete bzw. zur Verfügung gestellte Gegenstände obliegt 
dem Mieter von der Übernahme bis zur Rückgabe die Sorgfaltspflicht. 
Bei Beschädigung oder Verlust durch Eigenverschulden des Mieters 
werden die Kosten der Wiederbeschaffung bzw. der Reparatur dem 
Mieter in Rechnung gestellt.

Stornierung
Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer über gering-
fügige Schwankungen (bis zu 10%) in der Anzahl der zu bewirteten 
Gäste spätestens 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn schriftlich zu 
informieren. 
Bei einer Reduzierung der Personenzahl um mehr als 10% bzw. bei 
Stornierung des Auftrages später als 14 Tage (bei Veranstaltungen 
mit mehr als 20 Personen) bzw. 7 Tage (bei Veranstaltungen bis zu 20 
Personen) vor Veranstaltungsbeginn durch den Auftraggeber, ist der 
Auftragnehmer berechtigt, 50% des sich aus der Bestellung ergebenden 
Mindestumsatzes, bzw. Menüpreises als pauschalierten Schadensersatz 
in Rechnung zu stellen.
Dem Auftraggeber bleibt vorbehalten, nachzuweisen, es sei kein Scha-
den oder ein erheblich geringerer Schaden als die Pauschale entstanden.

Gerichtsstand und Erfüllungsort
Für das Vertragsverhältnis gilt das Deutsche Recht. Gerichtsstand und 
Erfüllungsort ist, wenn der Vertragspartner Vollkaufmann ist und der 
Vertrag zum Betrieb eines Handelsgewerbe gehört, für beide Teile Mün-
chen. Mit Auftragserteilung werden unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen als Vertragsbestandteil anerkannt. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Geschirr und Ausstattungen
(nur für Catering und Partyservice – 
entfällt bei einer Feier in unserem Restaurant

Teller, Gläser, Bestecke, Kaffeegeschirr, Kerzenständer, Aschenbecher, 
Salz-, Pfeffer-, Zuckermenagen, Blumenvasen. Auf Wunsch einschließ-
lich Reinigung

Ebenfalls arrangieren wir gerne alle anderen Ausstattungsmerkmale 
für das Gelingen Ihres Festes, wie z.B. Tische, Stühle, Tischwäsche, 
Menükarten, Garderobenständer, Kleiderbügel etc.

Dekoration/Musiker/Künstler
Wir arbeiten mit professionellen Dekorateuren, Floristen, Musikern und 
Künstlern zusammen. Gerne unterbreiten diese ein Angebot.

Getränke
Vom Aperitif über alkoholfreie Getränke, Bier, Wein bis Digestif beraten 
wir Sie gerne und unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot.

Nebenleistungen


